
  06.12.1990 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

06.12.1990 

Geschäftszahl 

90/16/0179 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie 87/16/0164 E 30. Juni 1988 RS 3 

Stammrechtssatz 

Daß der Abgabenschuldner das mit Verfall "bedrohte" Finanzvergehen begangen hat, braucht im Zeitpunkt des 
Ausspruches der Beschlagnahme noch nicht nachgewiesen zu sein, weil diese Aufgabe ebenso wie die 
Feststellung, daß bestimmte Personen den Verfall gegen sich gelten zu lassen haben, erst dem 
Untersuchungsverfahren nach § 114 bis § 124 FinStrG und dem Straferkenntnis zukommt. Es genügt, wenn 
gegen den Abgabenschuldner ein Verdacht besteht. Es müssen hinreichende Gründe vorliegen, die die Annahme 
rechtfertigen, daß er als Täter eines mit der Sanktion eines (teilweisen) Vermögensverlustes - in der Gestalt des 
Verfalls - bedrohten Finanzvergehens in Frage kommt. 


